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1 Textliche Festsetzungen 

1.1 Überbaubare Grundstücksfläche (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 Abs. 5 BauNVO)  

Oberirdische Pkw-Stellplätze sowie untergeordnete Nebenanlagen im Sinne § 14 BauNVO 

sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, soweit dies 

mit den Abstandsbestimmungen der Landesbauordnung vereinbar ist. 

1.2 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 

Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

Wege und Hofflächen im Sinne untergeordneter Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind in 

einer Bauweise herzurichten, die eine Versickerung von Niederschlagswasser ermöglichen 

(z.B. wassergebundene Decke, Pflaster mit mind. 2 cm breiten Fugen, Schotterrasen). 

1.3 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 

Nr. 25a BauGB: 

Je 4 Stellplätze ist mind. 1 einheimischer, standortgerechter Laubbaum der nachfolgenden 

Artenliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Anordnung obliegt der Freiflächen-

planung, wobei die anzupflanzenden Bäume in die Stellplatzanlage zu integrieren sind.  

Artenliste (Artenempfehlung): 

Acer platanoides    – Spitzahorn 

Acer pseudoplatanus   – Bergahorn 

Carpinus betulus   – Hainbuche 

Querus robur   – Stieleiche 

Sorbus aucuparia   – Eberesche 

Tilia cordarta    – Winterlinde 

Bei Anpflanzungen außerhalb zusammenhängender Pflanzstreifen oder größeren Grünflä-

chen ist eine als Pflanzinsel anzulegende Baumscheibe größer 5 m² je Baum vorzusehen. 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird 

verwiesen. 
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2 Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 und 3 HBO i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

2.1 Dachgestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO) 

2.1.1 Zulässig für Hauptgebäude sind geneigte Dächer von 5° - 30° sowie Flachdächer mit einer 

Neigung von bis zu maximal 5°. Zur Dacheindeckung sind nicht glänzende Materialien in 

roten und dunklen Farben (schwarz, braun, anthrazit) zulässig. Anlagen zur Nutzung von 

Solarenergie auf den Dachflächen sind zulässig. Für Nebenanlagen und Garagen sind ab-

weichende Dachformen und Dachneigungen zulässig. 

2.1.2 Die Dächer mit einer Neigung von bis zu maximal 5° sind mit Ausnahme von erforderlichen 

Flächen für technische Aufbauten mindestens in extensiver Form mit einer Sedum-Kraut-

Begrünung zu versehen. Die Stärke der Vegetationsschicht muss mind. 8 cm, die Gesamt-

stärke des Begrünungsaufbaus bei Verwendung einer Dränmatte mind. 10 cm, bei Verwen-

dung eines Schüttstoffgemisches mind. 12 cm betragen. Die Dachflächen von Garagen und 

überdachten Stellplätzen sowie von Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind hiervon ausge-

nommen. 

2.2 Einfriedungen (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO) 

Zulässig sind offene Einfriedungen mit einer Höhe von bis zu max. 2,0 m über der Gelände-

oberfläche sowie lebende Zäune. Ein Mindestbodenabstand von 0,15 m ist einzuhalten. 

2.3 Befestigung Stellplätze (§ 91 Abs. 1 Nr. 4 HBO) 

Oberirdische PKW-Stellplätze sind in wasserdurchlässiger Bauweise z.B. als wassergebun-

dene Wegedecken, weitfugige Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder Poren-

pflaster zu befestigen. 

3 Wasserrechtliche Festsetzungen 
(Satzung gemäß § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 HWG i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB) 

Nicht schädlich verunreinigtes Niederschlagswasser von Dachflächen ist als Brauchwasser 

zu sammeln und für die Außenbewässerung zu nutzen. Das Fassungsvermögen der Zis-

terne muss mindestens 30 l/m² unbegrünter Dachfläche betragen. Eine Ableitung von Bo-

denwasser über Bauwerksdrainagen ist nicht zulässig. Die Kellergeschosse neuer Gebäude 

müssen unter Berücksichtigung der örtlichen Grundwasserverhältnisse druckdicht ausgebil-

det werden.  
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4 Hinweise und nachrichtliche Übernahmen 

4.1 Denkmalschutz 

Bei Erdarbeiten können jederzeit Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenver-

färbungen und Fundgegenstände (Scherben, Steingeräte, Skelettreste) entdeckt werden. 

Diese sind gemäß § 21 HDSchG unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen 

(Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. 

Fund und Fundstellen sind gem. § 21 Abs. 3 HDSchG in unverändertem Zustand zu erhalten 

und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

4.2 Stellplatzsatzung 

Die Garagen und Stellplätze betreffenden Festsetzungen werden subsidiär durch die Vor-

schriften der Stellplatzsatzung der Stadt Niddatal in der zum Zeitpunkt der Bauantragstellung 

geltenden Fassung ergänzt.  

4.3 Verwertung von Niederschlagswasser 

4.3.1 Gemäß § 37 Abs. 4 Satz 1 HWG: Abwasser, insbesondere Niederschlagswasser, soll von 

der Person, bei der es anfällt, verwertet werden, wenn wasserwirtschaftliche und gesund-

heitliche Belange nicht entgegenstehen. 

4.3.2 Die geologischen Verhältnisse im Geltungsbereich werden überwiegend von Löß und 

Lößlehm gebildet. Der Untergrund ist als schwach durchlässig zu bezeichnen, so dass von 

einer Versickerung von Niederschlagswasser abgeraten wird.  

4.3.3 Zur Sicherstellung der hygienischen und sicherheitstechnischen Belange bei der Verwen-

dung von Niederschlagswasser aus Zisternen (z.B. Toilettenspülung, Gartenbewässerung, 

Waschmaschinenbetrieb) sind die Anlagen nach den einschlägigen technischen Regeln 

(DIN 1988 etc.) auszuführen und zu betreiben. Anforderungen für Bau und Betrieb sind in 

einem Erlass des Hess. Ministeriums für Umwelt, Energie, Jugend, Familie und Gesundheit 

vom 04.02.1999 III/-9e 02.37.11 (Staatsanzeiger 1011998. S. 709) enthalten. 

4.4 Altlasten 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Altlasten bekannt. Werden dennoch bei der 

Durchführung von Erdarbeiten Bodenverunreinigungen, Altablagerungen oder sonstige Be-

einträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt ausgehen 

kann, sind umgehend die zuständigen Behörden zu informieren. 

4.5 Wasserschutzgebiete 

Der Geltungsbereich liegt in der Zone I des Oberhessischen Heilquellenschutzbezirkes. In-

nerhalb dieser Schutzzone sind Abgrabungen und Bohrungen über 5 m Tiefe 
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genehmigungspflichtig. Die Ge- und Verbote der Schutzgebietsverordnung vom 07.02.1929 

sind zu beachten. 

4.6 Artenschutzrechtliche Hinweise 

Die Vorschriften des besonderen Artenschutzes des § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) sind zu beachten. Zur Vermeidung der Zerstörung oder Beschädigung von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten besonders und streng geschützter Arten (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 

und 14 BNatSchG) sind die folgenden Punkte zu beachten: 

a) Baumaßnahmen, die zu einer Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten ge-

schützter Vogelarten führen können, sind außerhalb der Brutzeit durchzuführen. 

b) Bestandsgebäude sind vor Durchführung von Bau- oder Änderungsmaßnahmen darauf-

hin zu kontrollieren, ob geschützte Tierarten anwesend sind. 

c) Gehölzrückschnitte und -rodungen sind außerhalb der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) durch-

zuführen. 

d) Baumhöhlen und Gebäude sind vor Beginn von Rodungs- oder Bauarbeiten außerhalb 

der Brutzeit (01.03. bis 30.09.) auf überwinternde Arten zu überprüfen. 

e) Rodungen von Höhlenbäumen und Abrissarbeiten sind außerhalb der Wochenstubenzeit 

(01.05. bis 31.07.) durchzuführen und durch eine qualifizierte Person zu begleiten. 

Bei abweichender Vorgehensweise ist die Untere Naturschutzbehörde vorab zu informieren. 

Werden Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG berührt, ist eine Ausnahme nach § 45 

Abs. 7 BNatSchG bzw. Befreiung nach § 67 BNatSchG bei der Unteren Naturschutzbehörde 

zu beantragen. 


